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einräumen, kann von der Errichtung einer eigenen
Fürsorgestelle wohl Umgang genommen werden, denn für
uns handelt es sich nicht darum, die Fürsorgestelle zur
Propagandastelle zu machen, sondern darum, den jungen

Proletariern in zweckentsprechender Weise an die
Hand zu gehen, ihnen den Weg ins Leben zu
erleichtern und ihnen dazu zu verhelfen, dass sie an den
Platz gestellt werden, der für sie am geeignetsten
erscheint und der ihrer Veranlagung die nötige
Entwicklungsmöglichkeit bietet.

Wir würden es wirklich sehr begrüssen, wenn der
Lehrlingsfürsorge endlich auch in unsern Kreisen die
Beachtung geschenkt würde, die sie verdient.

Die Abschaffung der Nachtarbeit
in den Bäckereien.

•

Bekanntlich hat der Bundesrat gleichzeitig mit dem
Verkaufsverbot von frischem Brot ein Verbot der
Nachtarbeit in den Bäckereien und Konditoreien
erlassen. Alle dahinzielenden Bestrebungen scheiterten
vor dem Kriege am Widerstand der Bäckermeister, die
glaubten, eine derartige Massnahme musste ihr
Gewerbe unbedingt zugrunde richten, weil die Konsumenten

ohne frisches Gebäck einfach nicht auskommen
könnten. Der Krieg hat in dieser Auffassung eine
gewisse Wandlung eintreten lassen, indem im Interesse
der Streckung der Getreidevorräte der Konsum von
frischem Brot schlechthin verboten wurde. Nun ist aber
die aus diesem Verbot resultierende Einschränkung der
Nachtarbeit nur als temporäre Notmassnahme gedacht,
die beim Wiedereintritt normaler Verhältnisse aufgehoben

werden soll.
Der Verband der Handels-, Transport- und

Lebensmittelarbeiter richtete in Ausführung der Beschlüsse
einer Konferenz der Bäcker, Konditoren und Biskuit-
arbeiter am 25. November 1917 ein Gesuch an den
Bundesrat, das verlangt, es sei die Nachtarbeit auch für die
Zeit nach dem Kriege völlig zu verbieten. Die
Eingabe enthält einen vollständigen Gesetzentwurf, der ein
Arbeitsverbot in den Bäckereien von 9 Uhr abends bis
5 Uhr früh vorsieht, die tägliche Arbeitszeit auf 10
Stunden festsetzt und für Ueberzeitarbeit einen
Zuschlag von 30 Prozent verlangt. Uebertretungen sollen
mit Busse bis zu 500 Franken, nach zweimaliger
Geldstrafe mit Gefängnis geahndet werden.

In der Begründung der Eingabe wird ein Ueberblick
über die bestehenden, geradezu trauriger Verhältnisse
gegeben. In 40 Betrieben mit 135 Gehilfen und Lehr-i
lingen wurde vor dem Verbot die Arbeit zwischen 6 Uhr
abends und Mitternacht begonnen, in 286 Betrieben mit
501 Arbeitern begann die Arbeit zwischen Mitternacht
und 4 Uhr morgens. Die durchschnittliche Arbeitszeit
an den ersten fünf Wochentagen beträgt 12 % Stunden
pro Tag. Dabei wurde noch dieser horrende Durchschnitt

in 128 Betrieben mit 339 Arbeitern überschritten.
Am Samstag beginnt die Arbeit früher und endet

später; die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 13/^
Stunden und wird in 122 Betrieben mit 322 Arbeitern
überschritten. Dazu kommt noch die Sonntagsarbeit,
die durchschnittlich 9H Stunden in'Anspruch nimmt,
wobei 121 Betriebe mit 330 Angestellten noch länger
arbeiten.

Von den erfassten 423 Betrieben gewähren nur 40
mit 139 Arbeitern wöchentlich einen Ruhetag, 35
Betriebe mit 99 Angestellten einen halben, während 279
Betriebe mit 534 Gehilfen und Lehrlingen gar keinen
Ruhetag eingeräumt erhalten!

Ebenso miserabel sind die Lohnverhältnisse. 279
Gehilfen machten hierüber Angaben. Sie alle haben
Kost und Logis beim Meister; der Durchschnittslohn
beträgt 64 Franken monatlich, wobei ein Mindestansatz
von 35 Franken und ein Maximum von 110 Franken
erreicht wird.

Diese Zustände sprechen für sich selbst und lassen
ohne weiteres erkennen, dass hier Ordnung geschafft
werden muss. An zahlreichen, stark besuchten
Versammlungen erklärten' sich die Bäcker und Konditoren
mit den gestellten Forderungen einverstanden, und als
der Entwurf zwecks einer Unterschriftensammlung
zirkulierte, da unterschrieben 1286 Bäcker und 148
Konditoren die Eingabe. Es kann also kein Zweifel
darüber bestehen, dass es der Wille der gesamten in Frage
kommenden Arbeiterkategorien ist, dass eine Aenderung

in den bestehenden Verhältnissen eintritt. Die
Bäcker können in ihrem Kampfe der Sympathie der
gesamten Arbeiterschaft sicher sein. An den Behörden
aber wird es liegen, entgegen den Wünschen einer
kleinen Gruppe von Interessenten, eine grundlegende
Sanierung vorzunehmen.

Sozialpolitik.

Die Arbeitgeberzeitung und der soziale Friede.
Der Bundesratsbeschluss vom 7. Februar, der die
Inkraftsetzung der Artikel 30 bis 35 des eidg. Fabrikgesetzes

vom Juni 1914 auf 1. April dieses Jahres verfügt,
wird vom Zentralorgan der Unternehmerverbände mit
Zeichen der höchsten Unzufriedenheit aufgenommen.

Es zeigt sich wieder einmal, dass die Herren, die
angeblich stets auf dem Boden des Rechts und der
Gesetzlichkeit stehen und die gegen die Arbeiter alle
Gewalten des Staats aufgeboten wissen wollen, sofern es
den letztern einfällt, gegen die Ausbeuterinteressen
mobil zu machen, sofort zetermordio schreien, wenn
ihre «Herr im Hause »-Interessen nur im geringsten
angetastet werden. «

Durch den Beschluss des Bundesrates werden die
kantonalen Einigungsstellen zur Schlichtung von
Kollektivstreitigkeiten in Kraft gesetzt. Man wird dem
Bundesrat kaum zumuten, dass er diese Einigungsstellen

einführen will, um den Arbeitern die Führung
von Wirtschaftskämpfen zu erleichtern. Vielmehr ist
es seine Absicht, diesen soweit möglich die Schärfe zu
nehmen dadurch, dass die Parteien veranlasst werden,
miteinander zu verhandeln, um auf diese Weise Streiks
zu vermeiden.

Schon der Umstand, dass die Unternehmer gezwungen
sein sollen, vor dem Einigungsamt zu erscheinen,

reizt das Scharfmacherblatt zur höchsten Wut. Wie*
kann sich eine Regierung, der bezahlte Ausschuss für
Unternehmerinteressen, anmassen, von den Unternehmern

in Lohnfragen" Recht und Billigkeit zu verlangen?
Der Unternehmer ist der Herr, der befiehlt; der

Arbeiter ist der Knecht, der gehorcht. So war es, so
ist es, und so soll es bleiben. Der Zynismus des
Unternehmerblattes ist nicht mehr zu überbieten. Es ver-
gisst nur eines. Wir zählen 1918 und nicht mehr 1878.

Das gute Gewissen des Unternehmerblattes
manifestiert sich auch in der eifrigen Ablehnung von
bindenden Schiedsprüchen bei der Festsetzung von
Mindestlöhnen. Die Herren haben wohl Grund, ihre Praktiken

bei der Festsetzung der Löhne vor
«unparteiischen » Richtern zu verbergen.

Auch die Arbeiterschaft ist nicht der Meinung,
dass alles durch Schiedsgerichte geschlichtet und
geregelt werden soll. Das würde zu sehr ungesunden Ver-
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